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Vernehmlassung zur Steuergesetzrevision 2011 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Gasche, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Gelegenheit, zur Teilrevision des Steuergesetzes Stellung nehmen zu können, dankt 
Ihnen die Regionalkonferenz bestens. Aus regionalpolitischer Sicht ergibt sich zur Teilrevision 
folgende Bemerkung: 

Als stark touristisch geprägte Region profitieren wir von den Feriengästen. Andererseits haben 
etliche Gemeinden aber auch unter den unerwünschten Folgeerscheinungen insbesondere aus 
dem Zweitwohnungsbau zu leiden ("kalte Betten", Verminderung der Attraktivität der Touris-
musdestinationen, hohe Wohnungskosten für Einheimische, usw.) und müssen entsprechend 
hohe Infrastrukturkosten übernehmen. Mit Art. 25 soll nun eine Verbesserung erfolgen, indem 
neu für Ferienwohnungen der höhere Eigenmietwert für die direkte Bundessteuer gelten soll. 
Die daraus resultierenden Mehreinnahmen für Gemeinden sind sicher willkommen. Die Umset-
zung der Motion von Allmen könnte allerdings noch mehr Wirkung erzielen, wenn auch bei der 
Liegenschaftssteuer eine differenzierte Abstufung des Beitragssatzes für Erst- und Zweitwoh-
nungen ermöglicht würde. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen würden zu einer er-
wünschten Verminderung von kommunaler Quersubventionierung von Erst- zu Zweitwohnun-
gen in Tourismusgemeinden führen. Wir können uns auch Modelle vorstellen, welche eine Ent-
lastung vorsehen beispielsweise bei guter Vermietung von "kalten Betten". 

Zu den steuertechnischen Fragen äussern wir uns nicht, da wir davon ausgehen, dass diese 
seitens der betroffenen Steuer- und Finanzspezialisten besser beurteilt werden können. 

Wir bitten Sie höflich, unsere Stellungnahme bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage zu be-
rücksichtigen. 

Freundlich grüssen  

 
Peter Flück, Präsident  
Regionalkonferenz Oberland−Ost 

 
Stefan Schweizer, Geschäftsführer 
Regionalkonferenz Oberland−Ost 
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